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©  Vorrichtung  zum  Abheben  von  (Zwischen-)Lagen  gestapelter  Gegenstände. 

1.  Vorrichtung  zum  Abheben  von  (Zwischen- 
)Lagen  gestapelter  Gegenstände. 
2.1.  Bei  mit  mehreren  Lagen  (Stapel  lagen  11) 
beladenen  Paletten  10  befinden  sich  üblicherwei- 
se  zwischen  den  Stapellagen  11  verhältnismäßig 
dünne  Zwischenlagen  13  aus  Karton  oder  derglei- 
chen.  Diese  müssen  nach  dem  Abräumen  einer 
Stapellage  11  beseitigt  werden. 

Hierfür  ist  ein  Saugheber  16  mit  Saugplatte 
17  vorgesehen,  der  die  frei  gewordene  Zwischen- 
lage  mittels  Saugluft  anhebt  und  abfördert.  Um 
dabei  unerwünschte  Relativverschiebungen  der 

gestapelten  Gegenstände  (Zuschnittstapel  12)  zu 
vermeiden,  ist  der  Saugheber  16  mit  Niederhal- 
tern  22  ausgerüstet.  Diese  treten  durch  Ausneh- 
mungen  23  in  der  Zwischenlage  13  hindurch,  bis 
zur  Anlage  an  den  Zuschnittstapeln  12,  derart, 
daß  diese  beim  Abheben  der  Zwischenlage  13 
fixiert  sind. 
2.2.  Zur  weiteren  Sicherung  der  Gegenstände 
(Zuschnittstapel  12)  sind  Profilstücke  31  am 
Saugheber  16  angebracht.  Diese  treten  form- 
schlüssig  in  Hohlräume  32  ein,  die  zwischen  be- 
nachbarten  Gegenständen  (Zuschnittstapeln  12) 
gebildet  sind. 
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